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Rundschreiben Nr. D 12/2012  

DOK-Nr.: 412.3-Psych. 

 
Neues Psychotherapeutenverfahren 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zum 01.07.2012 ist das neue „Psychotherapeutenverfahren“ der Gesetzlichen Unfallversi-
cherung in Kraft getreten. Es löst das bisherige Modellverfahren (Einbindung von ärztlichen 
und psychologischen Psychotherapeuten in das Heilverfahren der gesetzlichen Unfallversi-
cherung bei psychischen Gesundheitsschäden) ab.  
 
Das bisherige Modellverfahren hat sich in vielen Punkten bewährt, war aber an neue Ent-
wicklungen und Verfahren der Unfallversicherung sowie an den aktuellen medizinisch-
wissenschaftlichen Erkenntnisstand anzupassen. In den Anforderungen und der Handlungs-
anleitung zum neuen Psychotherapeutenverfahren werden die fachlichen und sonstigen  
Voraussetzungen sowie die Rahmenbedingungen neu geregelt. Sie sind in der Anlage bei-
gefügt.  
 
Auf folgende Punkte möchten wir Sie als D-Arzt/D-Ärztin besonders hinweisen:  
 

 Die Einbindung von ärztlichen und psychologischen Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten in das Heilverfahren der gesetzlichen Unfallversicherungsträger er-
folgt regelmäßig auf Veranlassung des UV-Trägers oder der D- oder H-Ärztin / des  
D- oder H-Arztes. Die Behandlung mit bis zu fünf probatorischen Sitzungen, zu-
nächst unabhängig von der Kausalität der psychischen Symptomatik, gilt in diesen 
Fällen als genehmigt (sh. Handlungsanleitung, 1. Behandlungsauftrag).  
 

 Eine Internetdatenbank, die Ihnen die Suche nach beteiligten Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten erleichtern wird, soll voraussichtlich ab Anfang 2013 zur Ver-
fügung stehen. Über den konkreten Starttermin sowie Details zur Internetseite wer-
den wir Sie gesondert informieren.  
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Beteiligt werden psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit einer 
Approbation in einem der drei anerkannten Richtlinienverfahren sowie Fachärztinnen und 
Fachärzte der in den Anforderungen abschließend genannten Facharztbezeichnungen. Zu-
sätzlich müssen sie über spezielle Fachkenntnisse in Form von Fortbildungen in der leitlini-
engerechten Diagnostik und Behandlung von typischen psychischen Störungen nach Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten (z.B. akute Belastungsstörung, Depression, Anpas-
sungsstörung, posttraumatische Belastungsstörung, somatoforme Schmerzstörung) verfü-
gen. Die behandelnden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sollen die UV-Träger 
bei der Fallsteuerung und im Rehamanagement aktiv unterstützen und dabei das Ziel eines 
möglichst schnellen beruflichen Wiedereinstiegs früher und stärker in den Fokus der Be-
handlung einbeziehen als bisher (z.B. Belastungserprobung, Fahrtraining etc.). 
 
Nach wie vor gilt, dass die Chronifizierung eines psychischen Gesundheitsschadens unbe-
dingt vermieden werden muss. Die Psychotherapeutinnen und -therapeuten des Psychothe-
rapeutenverfahrens sind daher zur Behandlungsübernahme eines Falles der gesetzlichen 
Unfallversicherung innerhalb einer Woche verpflichtet.  
 
Den im neuen Psychotherapeutenverfahren beteiligten Psychotherapeutinnen und  
-therapeuten werden regelmäßig Einführungs- bzw. Fortbildungsveranstaltungen angeboten. 
Inhalte sind insbesondere die Rahmenbedingungen der gesetzlichen Unfallversicherung, die 
Leistungsvoraussetzungen sowie Besonderheiten für die Fallsteuerung bzw. das Rehama-
nagement. 
 
Informationen zum Psychotherapeutenverfahren finden Sie auch auf der Internetseite 
www.dguv.de/landesverbaende/de/med_reha/psych/index.jsp 
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Hagemann 
Geschäftsstellenleiter 

 
Anlage 
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